
Den Verwaltungsausschuss möge beschließen:    

Das im Rahmen der öffentlichen Auslegung im Planfeststellungsverfahren „Leitungsbauprojekt 

Wilhelmshaven – Conneforde“ gefertigte Antwortschreiben an die Niedersächsische Landesbehörde 

für Straßenbau und Verkehr wird anerkannt. 

 


